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Artikel III-165 (ex-Artikel 14)

(1) ...

(2) ...

(3) Abweichend von Absatz 2 werden Maßnahmen zu Aspekten des Familienrechts mit

grenzüberschreitendem Bezug durch ein Europäisches Rahmengesetz des Rates festgelegt. Dieser

beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einen Europäischen Beschluss erlassen, durch

den die Aspekte des Familienrechts mit grenzüberschreitendem Bezug bestimmt werden, die nach

dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren geregelt werden können. Der Rat beschließt einstimmig

nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Explanation (if any) :
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